
K.i rchliche Vorgänge
wıeweılt sıch diese auch für Katholiken Volksparteien sütfisanter biblischer Sprachregelung VO  e der „klei-
entwickeln, D wıeweıt s1e Katholiken, die sıch 1ın iıhren nNnen Parteı“ un der „kleinen Herde“ opportunistisch
Parteıen engagıeren, gleichgültig welcher katholischen „progressive“ Gruppen Rande der Kırche ammelt,
Couleur sS1e sind, denselben politischen Spielraum geben s$1e politisch diese auszuspielen. le Versuche
bzw. lassen w1e allen anderen. Dazu gehört auch, da{fß S1e der Annäherung außerhalb des eges über Volkspar-
den Katholizismus insgesamt akzeptieren, WwI1Ie 1St, teılen mıiıt weıtem posıtıvem Toleranzrahmen waren
und da{flß Ina  $ nıcht eLtw2 nach arl ermann Flachs schlechter polıtischer Proselytismus Seeber

Kıirchliche organge
Der urtiner
Seit Ende November 1sSt 1n der Schweiz rCN, un: bestehen viele Intor- sakrosankt und absolut 1St  CC (S 28)
der „Fall Pfürtner“ wıeder 1NsSs Ram- matıiıonslücken, dafß NUur versucht We!r- Auf der Basıs dieser grundsätzlıchen
penlicht und hat die Gemuüter den kann, VO  3 verschiedenen Seıten Aussage erOrterte Pfürtner die vjiel-
erneut erhitzt. Um diese eıt wurde her Licht 1n die Sache brin- tache Verantwortung, die VO  w den
nämlıch bekannt, Proft Stephan Pfürt- SCH Partnern gefordert i1st Von einer S$1N-
ner OP, Ordinarıus tür Moraltheologie plen „Freigabe VOT- und außerehe-

Am Anfang der „Aftäre“ stand eınder UnıLyersität Freiburg 1in der lıchen Geschlechtsverkehrs“, w1e be-
Schweıiz, werde die „M1SS1O canonıca“, Vortrag, den Prof Pfürtner, sonders VO  3 Pfürtners Gegnern ımmer

November 1971 in Bern, 1M Rahmendie kirchliche Lehrbefugnis,9 wıeder hören WAaflt, kann nıcht die
die Entlassung des Protessors durch der Bildungswochen der Berner Ka- ede se1in. Pfürtner hatte zudem den

tholiken „Progressio /a gehaltendie Freiburger Regierung stehe unmıt- anzch Vortrag ausdrücklich als Dıis-
telbar bevor. AÄAnstatt der erwartetiten hatte. Dieser Vortrag zirkulierte bald kussionsgrundlage und Denkanstofß

danach in vervielfältigter Orm.Entlassung gab aber der Freiburger bezeichnet, W 45 aber den Reaktionen
Staatsrat wen1g spater bekannt, Seit dem Frühjahr lıegt 1n einer nach schließen VO  3 einem Teil

VO Autor durchgesehenen Fassung der Zuhörer nıcht realisiert wurde. Eswolle keine Entscheidung treften, be-
VOT': Moral Was gilt heute noch?VOFr die Meınung der Schweizer Bı- wurde ıhm 1n der Folgezeıt gerade

schofskonferenz gehört habe, deren rwagungen Beispiel der Sexual- auch VO  3 Leuten, die ıhm yünst1g SC-moral (Benzıger, Einsıedelnordentliche Versammlung unmittelbar sinnt 11, vorgeworfen, habe die
bevorstand. In der Erklärung der Bı- Zuhörer überfordert, habeIn diesem Vortrag Zing Pfürtner
schofskonferenz VO Dezember VOTLr allem darum, einen ethischen Le- pastoraler Klugheit fehlen lassen.
1972 scheint der Unmut über das 1O0-  A galısmus zurückzuweisen un: einer
mische Vorgehen deutlich durch, nıcht Moral persönlıcher und soz1aler Ver- Am Februar 1972 erfuhr die Oftent-
zuletzt weıl dieses Vorgehen iıhre e1ge- antwortun hinzuführen. Er faßte ıchkeıt durch ein gemeiınsames Kom-
1815  - Vermittlungsbemühungen prak- seıine Überlegungen INM: mun1que des Generalmagisters der Do-
tisch ignorlerte. Der Freiburger Staats- „Grundsätzen einer zukünftigen Se- minıkaner, Anıceto Fernandez, un:
rat stellte nach der Erklärung der Bı- xualmoral“ (S 23—25), die als die VO  — Prot. Pfürtner, der Bischof VO  .
schöfe seinerseıts fest, werde Pfürt- Freiburg, Pıerre Mamaıe, habe sıch WOC-E Thesen“ VO  3 Prof Pfürtner durch
er vorläufig nıcht entlassen. Doch viele Zeıtungen gingen. An diese SCIH des Berner Vortrags mMiıt einer An-
2000l deswegen noch keineswegs VO  3 Grundsätze schlossen sıch 1m Vortrag frage den Sekretär der Glaubens-
einer Lösung des Falles gesprochen Anwendungen auf ZzweIı Verhaltens- kongregatıon iın Rom gewandt; der
werden. Die Entscheidung 1St bloß ereiche A1ll: Masturbation und VOTI- Dominikanergeneral habe dem Pro-
aufgeschoben. ehelicher Geschlechtsverkehr. Zur fessor ein Sabbatjahr, eın frejes

rage vorehelicher geschlechtlicher Be- Studienjahr, vorgeschlagen, ıne
Worum geht es? ziehungen geht AZUS dem, W 4s grund- Klärung der aufgetretenen Probleme

sätzlich ZUr Geltung VO einzelnen ermöglichen. Prof Pfür;ner habe
Worum geht eigentlıch 1n dieser An- Geboten SESART wurde, hervor, daß sıch dazu bereit erklärt, sofern, neben
gelegenheit? Die Lage 1St CLIWOI - das entsprechende Verbot nıcht 1in sıch anderen Bedingungen, die Fakultät,
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S  ST DE  HE  ®  DE  lp  S kifchliché V‚ofgänéé  .  das Rektorat und der Staatsrat ein-  Verfahren gibt. Denn Bischof Mamie  sammlung der ordentlichen und außer-  verstanden seien.  berief sich in seiner Erklärung vom  ordentlichen Professoren, erstellte in  6. Februar 1972 auf eine Antwort des  mehreren Sitzungen einen Bericht,  Damit kamen die staatskirchenrecht-  welcher auf der nächsten Zusammen-  lichen Implikationen ins Spiel. Es zeig-  Präfekten der Glaubenskongregation,  Kardinal Franjo Seper. Und die Theo-  kunft der Bischofskonferenz vom 3. bis  te sich zunächst, wie wenig man über  logische Fakultät setzte in ihrer Erklä-  den Status der Theologischen Fakultät  5. Juli beraten und anschließend ver-  rung vom 2. Dezember 1972 voraus,  öffentlicht wurde (er ist z. B. zu fin-  wußte. Die Universität Freiburg ist  daß ein sog. außerordentliches Verfah-  den in der Schweizer Kirchenzeitung  nämlich wohl eine staatliche Univer-  ren stattgefunden habe. Die Fakultät  140, 1972, 423—426). Dieser wird  sität (des Kantons Freiburg). Doch be-  verwahrte sich zugleich dagegen, weil  auch in der Erklärung der Bischöfe  steht seit 1889 zwischen der Freiburger  Regierung und dem Dominikaner-  es dem Angeklagten überhaupt kein  (Schweizer Kirchenzeitung 140, 1972,  Recht auf Verteidigung gebe. (Freilich  431) an mehreren Stellen zitiert.  general eine Konvention, wonach der  entspricht nicht einmal das sog. or-  General Großkanzler der theologischen  Dort heißt es u. a.: „Die Bischöfe sind  dentliche Verfahren den Anforderun-  Fakultät ist und als solcher weitgehen-  gen des heutigen Rechtsempfindens.  in der Beurteilung des Berner Vortrags  de Verantwortung und Kompetenz  mit der Theologischen Fakultät einig,  für diese besitzt. Diese Konvention  Man vergleiche dazu den Kommentar  des Tübinger Kirchenrechtsprofessors  daß Prof. Pfürtner einerseits wesent-  wurde vom Freiburger Staatsrat im  liche Fragen einer Moral und Pastoral  März 1972 erstmals veröffentlicht,  J. Neumann: Erneuerter Glaubens-  schutz?, Orientierung 35, 1971, 40—42.  der Sexualität hervorhebt, daß aber  nachdem immer dringlicher nach den  (Vgl. den deutschen Text dieser Ver-  andererseits a) ‚eine wesentliche Di-  getroffenen  Abmachungen  gefragt  worden war.  fahrensordnung der Glaubenskongre-  mension der sexuellen Dynamik über-  gation in HK, März 1971, 143 f.)  sehen wurde, nämlich die auf Dauer  und Fruchtbarkeit angelegte Liebes-  Am 16. Februar Ié72 erklärte der  Durchsichtiger, aber nicht weniger ver-  gemeinschaft und die damit sich auf-  Staatsrat, er wolle die konkreten Vor-  wickelt sind die Zusammenhänge in  drängende Betonung des Wertes von  schläge der Fakultät und des Rekto-  rats abwarten, bevor er in Sachen  der Schweiz. In der schon erwähnten  Treue und Erziehung zur Treue‘ (Zi-  Presseerklärung vom 14. März 1972  tate aus dem Bericht der Fakultät),  Pfürtner eine Entscheidung treffe.  (Wortlaut in der Schweizer Kirchen-  Außerdem wolle er die Schweizer Bi-  b) ‚verschiedenartige Sinne und Werte  Auf-  zeitung 140, 1972, 181) stellen die  ohne die nötige hierarchische Einstu-  schofskonferenz konsultieren.  Schweizer Bischöfe „einmütig fest, daß  fung zum Ausdruck kommen und We-  grund der Anfrage des Staatsrats be-  faßte sich die Bischofskonferenz ın  gewisse“ im Berner Vortrag „enthal-  sentliches und Zweitrangiges auf der  tene Aussagen mit der traditionellen  gleichen Ebene behandelt werden‘,  ihrer Sitzung vom 12. bis 14. März  kirchlichen Lehre nicht übereinstim-  1972 mit dem Fall, obwohl sie, wie sie  c) ‚der ungenaue Gebrauch des Begriffes  men“. Im Vortrag komme die Sorge  Glück ... Anlaß zu Mißverständnissen  in ihrer Erklärung dann auch festhielt,  zum Ausdruck, den Menschen zur per-  für Maßnahmen wie Anstellung oder  geben kann‘ und tatsächlich gegeben  R  sönlichen Verantwortung hinzuführen.  hat.“  Absetzung eines Universitätsprofessors  In seinen ÄAußerungen werde aber auch  nicht zuständig sel.  Was die Beurteilung der vorehelichen  eine Tendenz sichtbar, die zur Leug-  nung aller objektiven Normen der Mo-  Beziehungen und der Masturbation  ral führen könnte. Die jüngsten Er-  angeht, meldeten die Bischöfe ernste  Vorbehalte an, die in der Stellung-  Rom verurteilt, die Bischöfe  eignisse hätten auch gezeigt, daß das  vermitteln  Verhältnis zwischen der Theologischen  nahme der Fakultät der Sache nach  ebenfalls ausgesprochen waren. Trotz  Fakultät, dem Bischof von Freiburg,  Seitdem zieht sich der Konflikt um  dem Staat Freiburg, der Bischofskon-  dieser Vorbehalte mahnten die Bi-  ferenz und dem Orden der Dominika-  schöfe, den Konflikt sachlich auszutra-  den Betroffenen unter den Beteiligten  hin, ohne daß bisher eine Lösung ge-  ner einer Überprüfung bedürfe.  gen: „Die Bischöfe ersuchen erneut, in  funden wurde. Manches blieb dabei  der Diskussion sachlich zu bleiben, ge-  Mit besonderem Interesse wurde ver-  im dunkeln. Dies gilt vor allem für  genseitige Verdächtigungen und allge-  die römische Seite. Bisher ist noch nie-  merkt, daß die Bischofskonferenz sich  meine Verurteilungen zu vermeiden  nicht nach Rom wandte, sondern ent-  und immer bestrebt zu sein, die Wahr-  mandem gelungen, einen einigermaßen  schlüssigen Bericht über die Behand-  schlossen war, die Angelegenheit nach  heit in der Liebe zu tun.“  Möglichkeit innerhalb des Landes zu  lung des Falles in Rom zu geben. Es  bereinigen, indem sie die theologische  ist unseres Wissens von römischer Seite  Lösung torpediert?  noch nie öffentlich erklärt worden, ob  Fakultät der Universität Freiburg um  Prüfung der Theorien von Prof. Pfürt-  bei der Glaubenskongregation ein Ver-  ner bat.  Der Vermittlungswille der. Bischöfe  fahren gegen Pfürtner stattgefunden  fand seine Fortsetzung in einem Ge-  habe oder nicht, obwohl es ein solches  Die Fakultät, genauer gesagt, die Ver-  spräch zwischen Pfürtner und dem Bi-Kirchliche Vorgänge
das Rektorat un der Staatsrat e1n- Verfahren g1ibt Denn Bischotf Mamıe sammlung der ordentlichen un außer-
verstanden selen. berief sıch ın seiner Erklärung VO ordentlichen Professoren, erstellte iın

Februar 1972 auf ıne Antwort des mehreren Sıtzungen einen Bericht,Damıt kamen die staatskırchenrecht- welcher auf der nächsten Zusammen-
lichen Implikationen 1Ns Spiel Es ze1g- Priätfekten der Glaubenskongregation,

Kardinal Franı]o Seper Und die Theo- kunft der Bischofskonferenz VO bıs
sıch zunächst, w1e wen1g INa  =) über logische Fakultät setzte in iıhrer Erklä-

den Status der Theologischen Fakultät Julı beraten un anschließend Ver-

Iung VO Dezember 1972 VOTraus, öftentlicht wurde (er 1St fin-
wußte. Dıie Uniıiversität Freiburg 1St da{lß ein 508 außerordentliches Verfah- den iın der Schweizer Kirchenzeitungnämlich ohl ıne staatlıche Univer-

ren stattgefunden habe Dıiıe Fakultät 140, Z 423—426). Dieser wird
S1tÄt (des Kantons Freiburg). Doch be- verwahrte sıch zugleich dagegen, weıl auch iın der Erklärung der Bischöfe
steht se1it 1889 zwiıschen der Freiburger
Regierung un: dem Dominikaner- es dem Angeklagten überhaupt eın (Schweizer Kirchenzeitung 140, 1OLZ

Recht auf Verteidigung gebe. (Freilich 431) mehreren Stellen zıtlert.
general ine Konvention, wonach der entspricht nıcht einmal das 508 OI1I-
General Großkanzler der theologischen Dort heißt Ül 99  Al Bischöfe sinddentliche Verfahren den Anforderun-Fakultät 1St un: als solcher weıtgehen- SCH des heutigen Rechtsempfindens. 1n der Beurteilung des Berner Vortrags
de Verantwortung un Kompetenz mit der Theologischen Fakultät e1nN1g,
für diese besitzt. Diese Konvention Man vergleiche dazu den Kommentar

des Tübinger Kirchenrechtsprofessors daß Prot. Pfürtner einerseılts esent-
wurde VO Freiburger Staatsrat 1M ıche Fragen einer Moral un: Pastoral
März 19772 erstmals veröffentlicht, CUMANN! Erneuerter Glaubens-

schutz?, Orientierung 35% 19/% 2Q 47 der Sexualıtät hervorhebt, daß aber
nachdem immer dringlicher nach den (Vgl den deutschen 'Text dieser Ver- andererseıts a) ‚eıne wesentliche Dı1-
getroftenen Abmachungen gefragt
worden WAar.

fahrensordnung der Glaubenskongre- mensıon der sexuellen Dynamıiık über-
gyatıon 1in März 1971, 143 f sehen wurde, nämlich die autf Dauer

un: Fruchtbarkeit angelegte Liebes-Am Februar 1 é72 erklärte der Durchsichtiger, aber nıcht weniger VeI- gemeinschaft un die damıt sıch auf-Staatsrat, wolle die konkreten Vor- wickelt siınd die Zusammenhänge 1in drängende Betonung des Wertes 3schläge der Fakultät un des Rekto-
rAats abwarten, bevor 1n Sachen

der Schweıiz. In der schon erwähnten Treue un!: Erziehung ZUr Treue‘ (Zı-Presseerklärung VO!' März 1972 LAatfe AUS dem Bericht der Fakultät),Pfürtner ine Entscheidung trefte. (Wortlaut 1n der Schweizer Kirchen-
Außerdem wolle die Schweizer Bı- ‚verschiedenartıge Sınne un: Werte

Auf- zeitung 140, 1972, 181) stellen die ohne die nötıge hierarchische Einstu-schofskonferenz konsultieren. Schweizer Bischöfe „einmütıg fest, da{ß tung ZUuU Ausdruck kommen un: We-grund der Anfrage des Staatsrats be-
faßte sıch die Bischofskonterenz 1in gewı1sse“ 1mM Berner Vortrag „enthal- sentliches un: Zweıitrangiges auf der

tene Aussagen mMI1t der tradıitionellen gleichen Ebene behandelt werden‘,ihrer Sıtzung VO 12 bıs März kirchlichen Lehre nıcht übereinstim-
1972 miıt dem Fall, obwohl s1e, w1ıe S1€e C) ‚der Gebrauch des Begriffes

men“. Im Vortrag komme die orge Glück Anlaß Mißverständnisseniın ihrer Erklärung annn auch festhielt, ZU Ausdruck, den Menschen ZUR pCI-
für Maßnahmen w1ıe Anstellung oder geben annn un tatsächlich gegeben

sönlichen Verantwortung hinzuführen. hat.“Absetzung eines Universitätsprofessors In seinen Außerungen werde 1aber auch
nıcht zuständıg sel. Was die Beurteilung der vorehelichenine Tendenz sichtbar, die ZUrr: Leug-

NUuNns aller objektiven Normen der Mo- Beziehungen un: der Masturbation
ral führen könnte. Dıie Jüngsten Er- angeht, meldeten die Bischöte ernste

Vorbehalte A die 1n der Stellung-Rom verurteilt, die Bischöfe e1gn1sse hätten auch gezelgt, daß das
vermitteln Verhältnis 7zwischen der Theologischen nahme der Fakultät der Sache nach

ebenfalls ausgesprochen M TrotzFakultät, dem Bischof VO  $ Freiburg,
Seitdem zieht sıch der Konflikt dem Staat Freiburg, der Bischotskon- dieser Vorbehalte mahnten die Bı-

terenz un dem Orden der Domuinika- schöfe, den Konflikt sachlicha-den Betroftenen un: den Beteiligten
hın, ohne da{fß bisher ıne Lösung pCc- ner einer Überprüfung bedürte. gCcn 1E Bischöfe ersuchen erneut, iın
tunden wurde. Manches blieb dabei der Diskussion sachlich bleiben, pC-

Mıt besonderem Interesse wurde VeI-1m dunkeln. Dies gilt VOL allem für genseltige Verdächtigungen un allge-
die römische Seıite. Bisher 1St noch nıe- merkt, da{fß die Bischofskonferenz sıch meıne Verurteilungen ermeıiden

nıcht nach Rom wandte, sondern ent- un: immer bestrebt se1n, die Wahr-mandem gyelungen, einen einigermaßen
schlüssiıgen Bericht über die Behand- schlossen WAar, die Angelegenheit nach eıt in der Liebe tun  CC

Möglıichkeıt innerhalb des Landeslung des F_all‘es 1n Rom geben. Es bereinigen, iındem S$1e die theologische1St uUuNseres Wiıssens VO:  3 römischer Seite LOösung torpediert?
noch n1e öffentlich erklärt worden, ob Fakultät der Universität Freiburg

Prüfung der Theorien VO  - Prot Pfürt-bei der Glaubenskongregation eın Ver-
HET bat Der Vermittlungswille der Bischöfe

fahren Pfürtner stattgefunden fand seine Fortsetzung 1n einem Ge-
habe oder nıcht, obwohl eın solches Die Fakultät, SENAUCI DeESAZT, die Ver- spräch zwiıischen Ptürtner un: dem Bı-
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schot VO Sitteh‚ Nestor Adamı, dem Dıie Bischöfe konnten diıe Chancen dürte keine Entlassung aussprechen,
Vorsitzenden der Bischofskonferenz. ihrer eigenen Vermittlung höher die nıcht seınen rechtsstaatlichen TY1N-
Dabeı kam cS einer prinzipiellen einschätzen, als sıch der Domuinikaner- zıpıen entspricht. Eın Vertrag könne

NUur innerhal der Grenzen der Grund-Einiıgung, die 1n der Substanz besagte, general, w1e Bischof dam be1 der
Pfürtner erkenne die Lehrverantwor- Pressekonterenz erklärte, 1ın seinem un! Menschenrechte Gültigkeit be-

Schreiben den Staatsrat nıcht auftfeung der Bischöte A während die Bı- anspruchen. Von verschiedenen Seiten
schöte den Lehr- und Forschungsauftrag ıne Maßnahme der Glaubenskongre- wurde bereits angekündigt, Ian würde
der Theologieprofessoren respektieren gatıon erıef, sondern auf die Kritik, sıch 1m Fall einer Entlassung VO  3 Prof
wollten (vgl Vaterland VO: 26 un: welche die Bischofskontferenz selber Ptürtner durch den Staatsrat das

Schweizer Bundesgericht wenden.7/2) Dieser Konsens enugte den Pfürtner geübt hatte. Be1 ıhrem Ange-
römischen Stellen aber oftensichtlich bot, die Besprechungen fortzusetzen,

konnten sıch die Bischöfe daraut Stut- Damıt dürfte klar geworden se1n, daßnıcht. Jedenfalls wurde nıcht publı-
ziert, obwohl Bischof dam un: Prot. ZECN, dafß der Entzug der M1SS10 CanNnO- nıcht mehr iın erster Linıe die
Ptürtner sich damıt einverstanden CI- n1CcC2a Prot Pfürtner offiziell noch nıcht Person VO  i Prot Pfürtner geht, auch
klärt hatten. In der Erklärung der Bı- mitgeteilt wurde und somıt auch noch nıcht die Rıchtigkeit oder ppOr-
schofskonferenz VO Dezember heißt nıcht rechtskräftig sel1. unıtät seiner 1 Berner Vortrag ver-

1U  —$ dazu, S$1e halte ıhre beiden Erklä- Ansıchten. Dıe Angelegenheit
rungen VO!] Marz un: Juli 19772 hat viel weıtere Kreıise SECEZOSCH und
1n ihrem vollen Umfang aufrecht: „Der zeigt vielerle] Auswirkungen. wel Be-
Präsident der Bischofskonferenz hat zugspunkte sınd besonders ennen

öglıche Auswirkungen die Diskussion die Ausnahmeartikelsıch seither 1n deren Auftrag miıt Prot
Pfürtner un: mMi1t den zuständıgen In- un: dıe Beratungen der Schweizer

Was aber geschieht, wenn der Domuinı1- Synoden.tLanzen iıne Lösung bemüht, diıe kanergeneral auf dem Entzug der M1S-für alle befriedigend ware. Nachdem S10 canonıca besteht? Der Staatsrat In der Schweizer Bundesverfassungdıe Erklärungen der Bischofskontferenz hat Dezember 1972 ZWaLr mM1t-
von allen Beteiligten als Grundlage stehen noch ımmer Wwel Artikel; welche

geteilt, die Konvention VO  - 1889 solle die Tätigkeıit VO  3 Jesuiten in Kircheangesehen wurden, bestand die berech- bald als möglıch revıdiert werden. und Schule verbijeten un: die Neu-tigte Hoffnung, daß dıeses Ziel erreicht
werden könne.“ ber vorläufig esteht s1e noch, und errichtung VO Klöstern untersagen.

der Staatsrat hat früher schon erklärt Von beiden Kammern, dem National-
Der Dominikanergeneral setztie sıch und jetzt wiederholt, die M1SS10 CanlO- und dem Ständerat, wurde 1m Laute
jedoch über solche Vermittlungsver- Nn1ıca se1 Voraussetzung tür einen Lehr- des Jahres 19772 die Abschaffung dieser
suche der Bischöte hinweg. Als aber die stuhl der Theologischen Fakultät zweı Ausnahmeartikel miıt großer
Absıcht des Generalmagıisters ekannt Das versteht sıch eigentlıch VO  - selbst, Mehrheit empfohlen. Im Lauf dieses
wurde, Pfürtner die Lehrbefugnis und bei Ernennungen wird auch Jahres wiıird das olk darüber abzu-
entziehen, sahen die Bischöfe ıhrerseıts gehalten: Auf Vorschlag der ersamm- stımmen haben Nun besteht ZWartr 1m

ung der ordentlichen ProtessorenAnlaßs, sich VO  e der Maßnahme des Grunde eın rationaler Zusammen-
Ordensgenerals distanzıeren. In nımmt der Staatsrat dıie Ernennung hang 7zwischen den Ausnahmeartikeln
ihrer Erklärung VO Dezember VOoTr, nachdem der Dominikanergeneral und dem Fall Pfürtner. ber 11A4  e be-
heißt 6S;; „In der Angelegenheit VO  ' als Großkanzler sıch einverstanden CI- ürchtet doch, daß 1m Fall einer Ent-
Prof. Pfürtner 1St die Schweizer Bı- klärt hat Unklar 1sSt aber, w1e beim Jlassung VO  - Pfürtner aufgrund e1ınes
schofskonferenz der Ansıicht, daß durch Entzug der M1SS10 canonıca VOT siıch Verfahrens, das VO  > vielen als „Eın-
den Entscheid des Dominikanergenerals gehen soll Eın ordentlicher Professor mischung VO  —$ Rom  « empfunden wiırd,
noch nıcht alle Fragen befriedigend 1St Ja, w1e in der Bundesrepublik, unterschwellig vorhandene antıröml1-
gelöst sind. Sıe vertritt mehrheitlich Staatsbeamter, der als solcher dem Be- sche Aftekte geweckt werden und ZuUur

dıe Auffassung, da{ß iın persönlıchen amtengesetz untersteht un nıcht ohne Ablehnung der Abschaffung der Aus-
Gesprächen ıne weıtere Klärung er- weıteres entlassen werden annn Die nahmeartikel führen könnten.
reicht werden ann Denn 1ın der letz- Juristen scheinen sich aber nıcht ein1g
ten eıit 1sSt eine deutlıche Annäherung se1n. Fuür die einen hat der Staats- Offenkundiger 1st der Zusammenhang

rat nach dem Entzug der M1SS10 4aNO- mi1t den Snyoden der Schweizer D1-der Standpunkte erfolgt, besonders
W as dıe Stellung des Lehramtes und nıca aufgrund der Konvention VO  $ Ozesen, die miıt der ersten Arbeitssitzung

1889 keine andere Wahl als die - VO D bıs 26 November 19797 (vgldie Fragen der Sexualmoral betriflt.
Deshalb 1st die Bischofskonferenz be- verzügliche Entlassung. Andere wIl1e- ds Heft, 45) vielversprechend begon-

derum machen geltend, der Staat se1 NCN haben iıcht NUuUr da{fß diıe eıil-reit, die Besprechungen fortzuführen,
die volle Zustimmung VO  - Prot auch gegenüber den Professoren der vorlage „Aktuelle Schwerpunkte ZU

Pfürtner ihrer Erklärung VO Theologischen Fakultät dıe gelten- Thema Sexualität“, die bereıts in erster

Juli 1972( erreichen.“ den kantonalen Gesetze gebunden und Lesung diskutiert wurde, iın manchem
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Kirchliche orgänge
den Ausführungen Pftürtners Ver- chens sehr in Mitleidenschaft pEeZOSCH bringen. Wiederholt wurde in etzter
wandt 1St, etw2 1n der Stellung- würden, Wenn abweichende Meınungen eıt einzelnen Geıistlıchen die staatliche
nahme „eine unterschiedslose ohne wirkliches Gespräch verurteılt Genehmigung ZUr Ausübung seelsor-
un: allgemeıine Verurteilung jeglicher würden. Den Bischöfen standen siıcher gerlicher Tätigkeit Dıie Ab-

sicht War klar, 11a  — wollte den Klerussexuellen Beziehung VOT der Ehe“, auch die Synoden VOT ugen, als s$1e in
un!: 1n der Forderung, WIr müfßten uns ıhrer etzten Erklärung ZU Fall ınsgesamt verunsichern un: ıh SC-
„ VON der ausschließlichen (Gesetzes- Ptürtner schrieben: „Die Bischofskon- fügiger machen. Die Gründe, die dafür
moral auf die Verantwortungsmoral terenz ibt erneut ıhrer Hoffnung Aus- 1n amtlichen Entzugsbescheiden ANSC-
hinbewegen“. druck, daß möglich se1n wiırd, durch geben wurden, beleuchten die Art un

oftene Intormatıion un: 1n sachlichem Weıse, w1ıe auch innerhalb des Klerus
Noch schwerwiegender als dieser 1 - Dialog AZUS der schwıerigen und Ver- die „Konsolidierung der Verhältnisse“

betrieben wird. Für den Entzug derhaltliche Zusammenhang dürfte aber wırrten Lage einen Ausweg finden
se1n, da die Atmosphäre des Vertrau- Sıe bittet alle, be] der Lösung dieser Genehmigung enuügte bereıits die eıil-
e1Nns un der Geist des gemeiınsamen Su- rage mitzuhelten.“ nahme der Gründung des Werkes

der „Nachkonziliaren Erneuerung“,
das ZUuUr verbotenen Institution dekla-
riert wurde, weiıl das SOZ12-Die schwierige Lage der Kirche In listische System eingestellt SCWESCH se1l
ber auch eine ablehnende Einstellungder n
gegenüber der Friedensbewegung ka-

In der eıt VO 13 bis 16 November tholischer Geistlicher, die 1968 aufge-1 Oktober 19772 in Straßburg wußte
WAar ine tschechoslowakische Regie- der Direktor der tschechischen katho- hoben worden WAafr, un selbst der Um:-

stand, da{((ß eın Geistlicher iınerungsdelegation 1n Rom, die lange lıschen Carıtas 1n Prag, Jan Mara,
unterbrochenen Verhandlungen MIt berichten, die Regierung 1n Prag ce]1 mıit Wiederbelebung der Friedensbewegung
dem Stuhl tortzusetzen. Zu eiıner ın der Vereinigung katholischerder Ernennung der Kapitelsvikare Geistlicher „Pacem in terrıs“ Wal,Eınıgung ISt auch diesmal nıcht BC- Diözesanbischöfen durch den Stuhl
kommen; die Gespräche sollen fortge- durchaus einverstanden: auch der ıne reichte als Verbotsgrund. Schon die

Forderung eınes Priesters, die LIEUCwerden. Die beiderseitigen OsS1- oder andere Theologieprofessor würde
tiıonen scheinen aber festgefahren VO Kirchensekretarıiat als Bischof ak- Vereinigung dürfe ohne staatlichen

Einfluß NUuUr nach kıirchlichen ıcht-sein. Der Prager Regierung geht zeptiert. Mara hat dezidiert eine solche
oftenbar darum, ıhre Forderungen Lösung als einzıgen möglichen Weg lınıen tätıg werden, genugte, die-

vollumfänglıch durchzusetzen. hingestellt. Indessen scheint sıch jedoch SCIMHN die Seelsorgeerlaubnis Zu entz1e-
hen In seınem Verhalten sah das Kır-iın Rom un in Prag bestätigen, daß

die Bereitschaft des Stuhles, die chenamt ıne „Schädigung der Aat-

Verhandlungen miıt Prag einem für lichen Ir;teressep der CSSR“Erfolglose Verhandlungen beide Teile annehmbaren Erfolgım Vatikan Die beiden Bischöte un: lselbst die demzuführen, durch die Unnachgiebigkeit Staat noch genehmen Kapitelsvikareder Prager Unterhändler ıhre (GrenzeDie kirchliche Verhandlungsposition erreicht hat Diese annn kaum noch werden in ıhrer amtlichen Tätigkeit
1St einerseıts vorgegeben durch die weiterhin stark eingeschränkt. Selbst
„ußerhalb eınes kommunistischen überschritten werden, weıl selbst be]1

ganz wesentlichen Belangen kırchlichen die beiden Kapitelsviıkare VO  3 König-
Machtbereiches undenkbare Tatsache, gratz un Olmütz wurden 1mM Prager
dafß 1in den 14 Diözesen der heu- Lebens Prag jede Konzession oder auch Kirchensekretarıat TU ede gestellt,

NUur iıne Lockerung bisheriger Eın-tigen CSSR neben dem Apostolischen weıl S1e un die beiden Bischöte auf
Administrator, Bischof Frantischek T0- schränkungen strickt abgelehnt hat eıner Bischofskonferenz sıch geein1gtMsgr. (G10vannı Chelı, der Unterhänd-masek, in Prag NUuUr einen einz1gen ler des Vatıkans, habe, hieß dort, hatten, Nn des andauernden Ver-
Diözesanbischof g1bt, Bischof Stefan botes katholischer Ordensgemeinschaft-keine Verhandlungsbasis mehr C- ten be] der Regierung vorstelligTrochta 1n Leitmeritz: alle anderen csehen.Diözesen werden VO  3 Kapitelsvikaren werden. An den Bischofskonferenzen,
verwaltet. Dıie Prager Regierung Zing deren Mitgliedern auch die Kapitels-
bisher bej allen Verhandlungen VO  - der vikare gehören, dürten die 1n den
Forderung nıcht ab, 1Ur Männer AUS fünfzıger Jahren geheim geweihtenEntlassung VO  Z Geistlichen

Bischöfe Hlad, der als Rentner 1nden Reihen der Friedensbewegung „Pa-
cCem 1in terr1s“, also ıhr genehme un: Eer- Dıie kirchliche Sıtuation 1M Lande eiınem Altersheim in Senohraby bei

celbst hat sıch verste1ft. Miıt ruck Prag lebt, un: Bischof Otend  se dergebene Geistliche, als NEUE Bischöfe
akzeptieren. Be1l der internatiıonalen versucht das Kirchensekretariat den Pfarradministrator be] Königgrätz ISt
Tagung der „Pax-Christi-Bewegung“ un 1n der Seelsorge noch arbeitenKlerus anz ; unter seınen Finflu(ß


